
6.2 Facharzt / Fachärztin für Gefäßchirurgie 
(Gefäßchirurg / Gefäßchirurgin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiterbildung die Erlangung der Facharztkompetenz Gefäßchirurgie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie 
und 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Gefäßchirurgie bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte 

gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können 
- bis zu 12 Monate in einer der anderen Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie 

oder 
6 Monate in Anästhesiologie, Innere Medizin und Angiologie oder Radiologie angerechnet werden 

- 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden. 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, Erkennung und Nachbehandlung von Erkrankungen, Verletzungen, Infektionen und Fehlbildungen des 
Gefäßsystems einschließlich der Rehabilitation 

- der Indikationsstellung zur operativen und konservativen Behandlung einschließlich der Risikoeinschätzung und prog-
nostischen Beurteilung 

- der operativen Behandlung einschließlich hyperämisierender, resezierender und rekonstruktiver Eingriffe und konserva-
tiven Maßnahmen am Gefäßsystem 

- instrumentellen Untersuchungsverfahren einschließlich der Durchblutungsmessung und Erhebung eines angiologischen 
Befundes zur Operationsvorbereitung und -nachsorge 

- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befundkontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Intraoperative angiographische Untersuchungen 
- Doppler-/Duplex-Untersuchungen der 

- Extremitäten versorgenden Gefäße, 
- abdominellen und retroperitonealen Gefäße, 
- extracraniellen hirnzuführenden Gefäße 

- hämodynamische Untersuchungen an Venen 
- rekonstruktive Operationen 

- an supraaortalen Arterien, 
- an aortalen, iliakalen, viszeralen und thorakalen Gefäßen, 
- im femoro-poplitealen, brachialen und cruro-pedalen Abschnitt 

- endovaskuläre Eingriffe 
- Anlage von Dialyse-Shunts, Port-Implantation 
- Operationen am Venensystem 
- Grenzzonenamputationen, Ulkusversorgungen 

 
Übergangsbestimmungen 

 
Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Schwerpunktbezeichnung Gefäßchirurgie besitzen, 
sind berechtigt, stattdessen die entsprechende Facharztbezeichnung zu führen. 
 
Kammerangehörige, die nach Facharztanerkennung bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung eine Weiterbildung im 
Schwerpunkt Gefäßchirurgie begonnen haben, können diese nach Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildung abschlie-
ßen. Nach bestandener Prüfung erhalten sie die Facharztbezeichnung. 



Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



6.2 FA Gefäßchirurgie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der Vorbeugung, Erkennung und Nachbehandlung von 
Erkrankungen, Verletzungen, Infektionen und Fehlbildungen 
des Gefäßsystems einschließlich der Rehabilitation 

  

der Indikationsstellung zur operativen, interventionellen und 
konservativen Behandlung einschließlich der Risikoein-
schätzung und prognostischen Beurteilung 

  

der operativen Behandlung einschließlich hyperämisieren-
der, resezierender und rekonstruktiver Eingriffe, interventio-
nellen und konservativen Maßnahmen am Gefäßsystem, 
einschließlich des diabetischen Fußsyndroms 

  

instrumentellen Untersuchungsverfahren einschließlich der 
Durchblutungsmessung und Erhebung eines angiologischen 
Befundes zur Operationsvorbereitung und -nachsorge 

  

der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befund-
kontrolle unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 

  

 
 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
intraoperative angiographische Untersuchungen 50   

Doppler-/Duplex-Untersuchungen, davon an    

- Extremitäten versorgenden Gefäßen 300   

- abdominellen und retroperitonealen Gefäßen  100   

- extrakraniellen hirnzuführenden Gefäßen 100   

hämodynamische Untersuchungen an Venen 50   

rekonstruktive Operationen, davon    



Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
- an supraaortalen Arterien 25   

- an aortalen, iliakalen, viszeralen und thorakalen Gefä-
ßen 

50   

- an cruro-pedalen Gefäßen 20   

- an brachialen Gefäßen 5   

- im femoro-poplitealen, brachialen und cruropedalen 
Abschnitt 

50   

endovaskuläre Eingriffe 25   

Anlage von Dialyse-Shunts, Port-Implantation 25   

Operationen am Venensystem 50   

Grenzzonenamputationen, Ulkusversorgungen 25   

Ausführlich begründete Gutachten zu schwerpunktbezoge-
nen Fragestellungen 

5   

 


